
Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur
Stadtwerke Buxtehude GmbH

gültig ab: 01. Jan  2024

Die Entgelte bestehen aus Netznutzung und Messstellenbetrieb (inkl. Messung) zzgl. gesetzliche Abgaben und Umsatzsteuer.

1.) Netznutzungsentgelt für Kunden mit Lastgangmessung ( > 100.000 kWh)

1.1) Jahresleistungspreissystem

Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis

Euro/kW/a ct/kWh Euro/kW/a ct/kWh

Mittelspannung (MS) 23,08 4,31 90,98 1,60
Umspannung Mittel-/ Niederspannung (Usp. MS/NS) 26,14 4,82 100,95 1,83
Niederspannung (NS) 29,08 5,23 107,62 2,09
Auskünfte über die Gewährung eines Monatsleistungspreises werden auf Anfrage erteilt.

1.2) Blindarbeit

1.3) Entgelt für die Reservenetzkapazität bei Ausfall der Eigenerzeugung

Bezugsdauer bis 200 h/a 200 h/a - 400 h/a 400 h/a - 600 h/a

Leistung in Euro/kW/a Euro/kW/a Euro/kW/a

Mittelspannung (MS) 57,71 69,25 80,79
Umspannung Mittel-/ Niederspannung (Usp. MS/NS) 65,34 78,41 91,48
Niederspannung (NS) 72,70 87,24 101,77

1.4) Entgelte für Messung und Datenbereitstellung

Mess- und Abrechnungspreis pro Messsatz
für Kunden mit Lastgangmessung

Messung mittelspannungsseitig
Preisnachlass für kundenseitig gestellten Wandlersatz
Messung niederspannungsseitig
Preisnachlass für kundenseitig gestellten Wandlersatz

Funk-Modem (z.B. GSM)

Entnahmestelle

Jahresbenutzungsdauer

b < 2.500 h/a b >= 2.500 h/a

Jahresbenutzungsdauer

Die Preise verstehen sich zuzüglich Entgelt für Messstellenbetrieb, Konzessionsabgaben, KWK-G-Umlage (§ 26 KWK-G neue Fassung), § 19-Umlage (§ 
19 Abs. 2 StromNEV), Offshore-Netzumlage (§ 17f Abs. 5 EnWG), Umlage für abschaltbare Lasten (§ 18 AblaV) sowie der zum Zeitpunkt der Lieferung 
gültigen Umsatzsteuer. Die zu berechnenden Umlagen sind auf folgender Seite zu entnehmen: www.netztransparenz.de

Die aufgeführten Meßpreise gelten für eine monatliche Ablesung, Datenaufbereitung und Datenbereitstellung bei fernausgelesenen Zählern. Die 
Kosten für zusätzliche Datenbereitstellung sind dem Preisblatt "Dienstleistungen" zu entnehmen. Bei leistungsgemessenen Kunden werden 1/12 
des Jahrespreises für die Messung pro Monat fällig. Die Preise verstehen sich zzgl. der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Umsatzsteuer.

Bei einer Entnahme der elektrischen Energie aus der Mittelspannungsebene und deren Erfassung durch eine niederspannungsseitig angeschlos-
sene Messeinrichtung erhöhen sich die Messwerte wegen der nicht erfassten Transformatorenverluste um 2,0 %.

Zur Absicherung des Ausfalles einer Erzeugungsanlage kann für den Zeitpunkt und den Umfang des Reservestrombezuges eine Reserve-
Netzkapazität bestellt werden. Die Reserve-Netzkapaität kann bis zur Höhe der Engpassleistung der Erzeugungsanlage pro Jahr bestellt werden.

459,35
18,00

Euro/a

621,35

Messstellenbetrieb

Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach den in der Konzessionsabgabeverordnung (Fassung vom 9.1.1992, zuletzt geändert durch Zweites 
Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 7.7.2005) festgelegten Höchstpreisen.

Übersteigt der Bezug von Blindarbeit im Abrechnungszeitraum 50% der gleichzeitig übertragenen Wirkarbeit (entspr. cos phi = 0,90),
so ist die zusätzlich bezogene Blindarbeit zu vergüten. Der Preis für die Lieferung beträgt in allen Spannungsebenen 1,10 ct/kvarh (netto).

180,00

72,00
Rundsteuerempfänger (RSU) 15,00
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2.) Netznutzungsentgelt für Kunden ohne Lastgangmessung ( < 100.000 kWh)

2.1) Arbeits- und Grundpreissystem

Grundpreis
Euro / a

Arbeitspreis
ct / kWh

30,00 7,24

0,00 2,67
0,00 2,67
0,00 2,67

Grundpreis
Euro / a

Arbeitspreis
ct / kWh

Pauschale 
Reduktion *

Euro / a
30,00 7,24 -121,53
30,00 2,90

Kommunalrabatt
Arbeitspreis
Grundpreis

2.2) Entgelte für Messung und Datenbereitstellung

Eintarifzähler (AHZ / EHZ (Z03))

3.) Zusätzliche Dienstleistungen

Messstellenbetrieb
Euro / a

Zusatz-Messung
Euro / Messung

Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung,
Preis je Zähler

je Vorgang 61,50

61,50

3,40*

Versorgungsunterbrechung, Inbetriebsetzung, 
Zahlungserinnerung/Mahngebühren

kalk. Aufwand zum Festpreis

je Vorgang
je Zähler

je Anschluss/Anlage

Euro (€)

Standard-Inbetriebsetzung
Zählerausbau/Anlagenprüfung
Zählereinbau (Zähler + Messwandler)

Unterbrechung bzw. Wiederherstellung der 
Versorgung

* Dieser Betrag unterliegt nicht der Umsatzsteuer.

je Zähler

je Versuchvergebliche Inbetriebsetzung / Anfahrt

Zahlungserinnerung bzw. Mahnung
Die Preise unter Pkt. 3 verstehen sich zzgl. der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Umsatzsteuer und haben eine Gültigkeit ab dem 01.02.2023.

je Schriftstück

Zählerausbau (Zähler + Messwandler) 185,00

Außergewöhnliche Inbetriebsetzung

61,50
31,00
246,00

unterbrechb./steuerbare Verbraucher §14a
Neuverträge ab 2024

Pauschale Reduktion *Modul 1

Bei nicht leistungsgemessenen Kunden wird standardmäßig ein Vorgang (Messung) pro Jahr vorgenommen. Auf Wunsch des Kunden können zusätzliche 
Messung halbjährig, vierteljährig oder monatlich erfolgen. Dadurch erhöht sich das MSB-Entgelt um die Anzahl der Zusatz-messungen. Die Preise 
verstehen sich zzgl. der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Umsatzsteuer.

18,00

22,80

21,10

AP rabattiert auf: 40 %

Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach den in der Konzessionsabgabeverordnung (Fassung vom 9.1.1992, zuletzt geändert durch Zweites 
Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 7.7.2005) festgelegten Höchstpreisen.

27,00 Euro/a

Die Preise verstehen sich zuzüglich Entgelt für Messstellenbetrieb, Konzessionsabgaben, KWK-G-Umlage (§ 26 KWK-G neue Fassung), § 19-Umlage (§ 
19 Abs. 2 StromNEV), Offshore-Netzumlage (§ 17f Abs. 5 EnWG), Umlage für abschaltbare Lasten (§ 18 AblaV) sowie der zum Zeitpunkt der Lieferung 
gültigen Umsatzsteuer.

Modul 2

6,52 ct/kWh

Ladestationen Elektromobile unterbrechbar/steuerbar

Elektro-Speicherheizungen (Z56) unterbrechbar/steuerbar
Wärmepumpen (Z57) unterbrechbar/steuerbar

Kleinkundengruppe (SLP in der Niederspannung)
Haushaltsbedarf, gewerblicher Bedarf, landwirtschaftlicher Bedarf

ohne BedarfsartendifferenzierungHaushalt/Kleingewerbe
unterbrechb./steuerbare Verbraucher §14a

2,80 37,80
Eintarifzähler (EHZ (Z01&Z02))
Maximumzähler (MAZ)

Zusatzleistungen MSB

Telekommunikationskomponente (z.B. GSM)

Euro / St. / a

Wandler
72,00

15,00Rundsteuerempfänger (RSU)

10,102,80

2,80

2,80
Zweitarifzähler (AHZ / EHZ) inkl. Rundsteuer- 
empfänger (RSU)

Bestandsanlagen
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